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Standardkosten-Modell

Frauke Ley, Stadt Bünde

Bürokratiekostenmessung in Kommunen
Erste Erfahrungen mit der Methodik des Standardkosten-
Modells bei Messungen in Baden-Baden, Freiburg und Bünde

Das Nationale Zentrum für Büro-
kratiekostenabbau der Fachhoch-
schule des Mittelstandes in Bie-
lefeld hat im vergangenen Jahr die
Bürokratiekosten von Kommunen
(Kommunen als „Opfer“ von Bü-
rokratie) in Baden-Baden, Freiburg
und Bünde untersucht. Grundlage
der Untersuchung, die derzeit noch
im Kreis Lippe läuft, ist die Veröf-
fentlichung „Standardkosten-Mo-
dell – Erstes Deutsches Handbuch
für Unternehmen und Betriebe in
Deutschland“ der Fachhochschule
des Mittelstands, die im Normen-
kontrollratgesetz1 als Grundlage
der Anwendung des Standardkos-
tenmodells in Deutschland veran-
kert ist. Die Untersuchung hat
gezeigt, dass das Standardkosten-
modell (SKM) geeignet ist, Büro-
kratiekosten in Form von Informa-
tionspflichten in Kommunen zu
messen. Das SKM kann die Un-
terschiede zwischen Unternehmen
und Kommunen berücksichtigen,
so dass eine verlässliche Schät-
zung der Bürokratielasten der
Kommunen möglich ist. Diese
Schätzung erlaubt es also, Büro-
kratiekosten der Kommunen sicht-
bar und Bürokratiekostenabbau
überprüfbar zu machen.

I. Definition der Bürokratie-
kosten von Kommunen

Bürokratiekosten werden im Nor-
menkontrollratgesetz (NKRG)2

wie folgt definiert:

„Bürokratiekosten sind solche, die
natürlichen oder juristischen Per-

sonen durch Informationspflichten
entstehen. Informationspflichten
sind auf Grund von Gesetz, Rechts-
verordnung, Satzung oder Verwal-
tungsvorschrift bestehende Ver-
pflichtungen, Daten und sonstige
Informationen für Behörden oder
Dritte zu beschaffen, verfügbar zu
halten oder zu übermitteln.“

Damit sind nach der gesetzlichen
Formulierung auch die Bürokratie-
kosten erfasst, die den Kommu-
nen als juristischen Personen des
öffentlichen Rechts entstehen.

Es gibt jedoch Unterschiede zwi-
schen Unternehmen und Kommu-
nen, die bei der Erfassung der In-
formationspflichten nicht ignoriert
werden können und sich auf die
Definition der zu messenden Be-
richtspflichten auswirken.

1. Einschränkung dieser Defi-
nition

Im Gegensatz zu Unternehmen
sind Kommunen Teil der staatli-
chen Gewalt, die bestimmte
rechtsstaatliche Anforderungen
erfüllen muss. Diese Besonderheit
hat Auswirkungen auf die zu mes-
senden Informationspflichten:
Sämtliche Verwaltungstätigkeiten
sind bei entsprechender Relevanz
in Aktenvermerken zu dokumen-
tieren (Grundsatz der Aktenvoll-
ständigkeit). Folgte man der Defi-
nition des NKRG wortwörtlich,
könnte man sämtliche Verwal-
tungstätigkeit als Informations-
pflicht erfassen, so dass eine Mes-
sung keinen Sinn ergäbe.

Daneben gibt es Informations-
pflichten, die sich unmittelbar aus
dem Rechtsstaatsgebot und aus
dem Demokratieprinzip ableiten.
Diese Informationspflichten sind
unabänderlich. Beispiele für sol-
che unabänderlichen Informati-
onspflichten sind etwa

• Beantwortung von Fragen von
Gemeinde- oder Kreistagsmitglie-
dern,

• Pflicht zur vollständigen Akten-
führung (Grundsatz der Aktenvoll-
ständigkeit),

• Leistungsbeurteilungen von
Beamten und Angestellten sowie
deren Dokumentation3.

Eine Messung unabänderlicher
Informationspflichten hat vor dem
Hintergrund von Abbaubemühun-
gen keinen Sinn. Um diesen Un-
terschied zu unternehmerischen
Berichtspflichten darzustellen,
wurde die Definition der zu mes-
senden Informationspflichten um
folgende Einschränkung ergänzt4:

„Ausgenommen bei der Messung
werden Informationspflichten un-
mittelbar von Verfassungs wegen,
also insbesondere solche, die dem
Zugriff des Gesetzgebers entzogen
sind. Dazu gehören z. B. die
Grundsätze der Aktenvollständig-
keit (Art. 20 Abs. 3 GG) sowie
kommunale Mitwirkungsrechte
(z. B. Frage- und Informations-
rechte der Mitglieder von Gemein-
devertretungen), die unmittelbar
auf das Demokratieprinzip zurück-
zuführen sind.“

 1 § 2 Abs. 2 NKRG.
 2 § 2 Abs. 1 NKRG.
 3 Berichtspflicht von Verfassung wegen, abgeleitet aus Art. 33 GG.
 4 Definition der Projektgruppe des Zentrums für Bürokratiekostenabbaus der Fachhochschule des Mittelstands unter Beteiligung von

Hans-Georg Kluge (Rechtsanwalt, Staatssekretär a.D.), Dr. Hans-Jörg Dietsche (Kuratoriumsmitglied), Karsten Glied (Projektleiter in der
Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld) und Frauke Ley (Rechtsamtsleiterin der Stadt Bünde).
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Eine weitere Einschränkung be-
zieht sich auf freiwillige Informa-
tionspflichten, wie sie in jeder
Kommune zu finden sind: z.B.
Quartalsberichte, Teilnahme an
Vergleichsstudien, Besucherstatis-
tiken etc.. Informationspflichten,
die auf der alleinigen, gesetzlich
nicht vorgegebenen Entscheidung
der Kommune beruhen, werden
auch nicht erfasst. Zusammenge-
fasst wurden in den Kommunen
also dieselben Informationspflich-
ten wie bei den Unternehmen er-
fasst, mit Ausnahme der Pflich-
ten, die wegen des Grundgesetzes
unabänderlich sind oder auf einer
Entscheidung der Kommune
selbst beruhen.

2. Abgrenzung der Berichtspflich-
ten von der Aufgabenerfüllung

Von den Informationspflichten
unterschieden werden muss in
besonderem Maße die Aufga-
benerfüllung der Kommunalver-
waltung. Kommunen müssen
beispielsweise als Träger der Stra-
ßenbaulast ihre Straßen regelmä-
ßig auf Schäden überprüfen und
im Winter ggf. von Eis befreien.
Diese Aufgabe resultiert aus der
Verkehrssicherungspflicht und ist
eindeutig Aufgabenerfüllung. Ent-
steht dennoch ein Schaden, kann
ein Schadensersatzanspruch des
Geschädigten nur abgewendet
werden, wenn die Kommune nach-
weist, dass sie ihre Verkehrssiche-
rungspflicht erfüllt hat, etwa durch
Vorlage eines Streubuches oder
die Dokumentation der Straßenbe-
gehung. Diese Dokumentation ist
zwar eine Informationspflicht, be-
ruht aber auf einschlägiger Recht-
sprechung, die der Kommune in
solchen Fällen die Beweislast zu-
gewiesen hat.

Ein weiteres Beispiel sind die
fachlichen Stellungnahmen in

Bauleitplanverfahren und sonsti-
gen Fachplanungsverfahren. Hier
kann die Einordnung als Informa-
tionspflicht nicht davon anhängen,
ob die beiden Stellen „im selben
Haus“ unter demselben Dienst-
herrn arbeiten oder ob es sich um
verschiedene Behörden handelt.
Fachbehörden haben ihren Sinn
darin, Fachwissen gebündelt an-
deren Stellen zur Verfügung zu
stellen. Dies ist eine wirtschaft-
lich sinnvolle, organisatorische
Maßnahme. Die Berichtspflicht ist
unabhängig davon zu klassifizie-
ren, von wem sie im Behördenauf-
bau konkret erledigt wird. Sie ent-
steht durch die gesetzliche oder
aufsichtliche Anforderung und ist
der Behörde zuzuordnen, die sie
letztlich verantworten muss. Bei
der Bauleitplanung ist es also die
Gemeinde, die Informationen der
Wasserbehörde im Rahmen ihrer
Abwägung verarbeiten muss. Diese
Berichtspflicht ist also der Ge-
meinde als Selbstverwaltungsauf-
gabe im Rahmen ihrer Aufgaben-
erfüllung zuzuordnen.

Ebenso verhält es sich bei den
Aufgaben des Einwohnermelde-
amtes: Das Einwohnermeldeamt
muss bei einem Zuzug aus einer
anderen Gemeinde die erforderli-
chen Meldedaten wie Name, Fa-
milienstand und Nationalität auf-
nehmen. Diese Dokumentation
selbst ist noch keine zu Bürokra-
tiekosten führende Informations-
pflicht, denn sie ist eine Kernauf-
gabe des Einwohnermeldeamtes.
Muss die Gemeinde dagegen bei
bevorstehenden Wahlen diese Da-
ten auszugsweise an politische
Parteien herausgeben, wie es das
Parteiengesetz und die melde-
rechtlichen Vorschriften vorsehen,
dann handelt es sich um eine In-
formationspflicht, die erfasst und
gemessen werden kann.

Im Vergaberecht bestehen zahlrei-
che normierte Berichtspflichten,
die trotz der Normierung keine
Informationspflichten im Sinne
des SKM sind, da auch solche
Berichtspflichten normiert worden
sind, die unmittelbar und unaus-
weichlich sind, um eine Beschaf-
fung durchzuführen5.

Systematisch wurden die Informa-
tionspflichten wie folgt ermittelt:

• Nach Auflistung aller in den
Vergabevorschriften normierten
Berichtspflichten wurden die Be-
richte aussortiert, die jeder Kauf-
mann, der eine Ausschreibung
macht, erfüllt. Beispielsweise wird
regelmäßig im Wirtschaftsleben
nach der Einholung verschiedener
Angebote ein Preisspiegel erstellt,
um die Angebote zu vergleichen
und das wirtschaftlichste Angebot
herauszufiltern.

• Schließlich wurde auch der
Vergabevermerk – also die Doku-
mentation des Vergabevorgangs
selbst – als Ausdruck des Grund-
satzes der Aktenvollständigkeit
herausgenommen.

• Alle übrigen Informations-
pflichten fallen unter die gesetz-
liche Definition der Bürokratiekos-
ten, so dass eine klare und
nachvollziehbare Abgrenzung
möglich ist.

II. Erhobene Daten

Folgende Daten wurden von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
abgefragt6 (s. Tab. auf S.12):

• Berichtsart

• Berichtsempfänger

• Gesetzliche oder sonstige
Grundlage

• Herkunft der Pflicht (EG, Bund,
Land oder Kommune)

5 Die Berichtspflichten im Vergaberecht waren bereits Gegenstand einer SKM-Untersuchung von Ramböll. - Gutachten zur Evaluation der
Vergabeverfahren nach der VOB/A für das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Abschlussbericht September 2007.

 6 Die Untersuchung der Berichtspflichten der Verwaltung ist allerdings daran gescheitert, dass lt. Aussage der dortigen Gutachter nicht
unterschieden werden konnte, was Aufgabenerfüllung und was Berichtspflicht im Sinne des SKM ist.  Die Abfrage erfolgte mittels einer
Liste, in die die Angaben einzutragen waren. Während in Bünde die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu jeder Berichtspflicht befragt
werden konnten, wurden in den größeren Städten Freiburg und Baden-Baden nur stichpunktartig Befragungen durchgeführt.



12 AWV-Informationen 1/2009

Standardkosten-Modell

• Art der Aufgabe (S7, P8, A9, J10,
F11)

• Zeitaufwand je Durchführung
der Berichtspflicht

• Durchführung der Berichts-
pflicht pro Jahr

• Angabe, ob regelmäßige oder
unregelmäßige Berichtspflicht

• Besoldung des beauftragten MA.

1. Herkunft der Pflichten

Folgende Kategorien sind zur Her-
kunft einer Berichtspflicht gebil-
det worden:

• EU-Recht, wenn nicht in nati-
onales Recht umgesetzt.

• Bundesrecht als Auftragsange-
legenheit, wenn nicht Jedermanns-
pflicht oder Regelung im Rahmen
der Selbstverwaltung.

• Landesrecht als Pflichtaufga-
be, wenn im Zusammenhang mit
Ausübung der Aufsicht.

• Landesrecht als Selbstverwal-
tungsaufgabe, wenn Regelung zur
Ausgestaltung und Formung der
Selbstverwaltung.

• Kommunale Berichtspflicht,
wenn Berichtspflicht nicht durch
Bundes- oder Landesrecht vorge-
sehen.

2. Klassifizierung der Art der Auf-
gabe

Eine weitere Besonderheit haben
Kommunen gegenüber Unterneh-
men bei den durch Landesgesetz
bestimmten Berichtspflichten,
nämlich die Selbstverwaltungsga-
rantie.

Kommunen genießen nach Art. 28
GG die sogenannte Selbstverwal-

tungsgarantie. Diese Selbst-
verwaltungsgarantie ge-
währleistet den Gemeinden
das Recht, alle Angelegen-
heiten der  örtlichen Ge-
meinschaft zu regeln. Die-
se Garantie bedarf aber, wie
das Bundesverwaltungsge-
richt formuliert, der „ge-
setzlichen Ausgestaltung
und Formung“12. Daher
wurden die Berichtspflich-
ten besonders erfasst, die
das Landesrecht für Selbst-
verwaltungsaufgaben auf-
gestellt hat. Soweit also
landesrechtliche Berichts-
pflichten gemessen worden
sind, die sich

• auf Selbstverwaltungs-
aufgaben beziehen und

• die nicht der Ausübung
der Aufsicht der vorgesetz-
ten Behörde dienen,

sind diese als Pflichten, als lan-
desrechtliche Pflichten mit dem
Kennzeichen S ausgewiesen.

Landesrechtliche Berichtspflichten,
die der Ausübung von übergeord-
neten Weisungs- und Aufsichts-
rechten dienen, sind hingegen als
Pflichtaufgaben der Kommunen
(P) gekennzeichnet.

Die Aufstellung des Haushaltes ist
beispielsweise in den Gemeinde-
(haushalts-)verordnungen der
Länder vorgeschrieben. Diese Be-
richtspflicht ist eine landesrecht-
lich angeordnete Berichtspflicht
mit dem Kennzeichen S. Der
Haushalt ist nach seiner Aufstel-
lung der Aufsichtsbehörde vorzu-
legen – diese Vorlagepflicht ist
eine landesrechtlich angeordnete
Berichtspflicht mit dem Kennzei-
chen P.

Bundesrechtliche Berichtspflich-
ten sind als sog. Auftragsaufgaben
beschrieben. Die Definition von
Auftragsangelegenheiten in Kom-
munen ist höchst kompliziert und
umstritten. Aus praktischen Erwä-
gungen heraus wurden alle kom-

 7 Selbstverwaltungsaufgabe.
 8 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ( in NRW = Selbstverwaltungsaufgabe).
 9 Auftragsangelegenheit (des Bundes).
10 Jedermannspflichten: Pflichten, die jeder hat, der in einem bestimmten Unternehmens-

zweig tätig ist, unabhängig davon, ob als Privater oder als öffentliche Stelle.
11 Freiwillige Berichtspflicht.
12 BVerwG, Beschl. v. 02.01.2006, Az.: 6 B 55.05.
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munalen Informationspflichten,
die auf Bundesrecht beruhen, als
Auftragsangelegenheit bezeichnet,
es sei denn, die Pflichten sind sog.
Jedermannspflichten (also Pflich-
ten, die auch Privatpersonen ob-
liegen) oder sie beziehen sich auf
Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten wie z.B. bei der Förderung von
Selbstverwaltungsaufgaben durch
Bundeszuschüsse.

Zahlreiche Berichtspflichten beru-
hen auf EU-Recht. Sobald eine
Richtlinie aus der EG in bundes-
deutsches Recht umgesetzt war,
wurde die Berichtspflicht dem
Gesetzgeber zugeordnet, der die
EG-Pflicht umgesetzt hat, also in
der Regel dem Bundesgesetzge-
ber. Nur wenn EU-Recht nicht in
deutsches Recht umgesetzt oder
vom deutschen Gesetzgeber in-
haltsgleich normiert worden ist,
wird die Berichtspflicht als EG-
Berichtspflicht geführt.

III. Auswertung

Hochgerechnet auf alle deutschen
Kommunen werden rd. 8 Millio-
nen Arbeitsstunden in den Verwal-
tungen (nicht eingerechnet sind
städtische Gesellschaften in pri-
vater Rechtsform) auf die Er-
füllung von Berichtspflichten
verwandt. Umgerechnet ergibt
das eine Bürokratiekostenbelas-
tung von rd. 400 Millionen Euro
jährlich.

Je nach Größe der Gemeinde vari-
iert der Anteil der bundesrechtli-
chen Pflichten: Je kleiner eine
Gemeinde ist, desto größer ist
der Anteil der landesrechtlichen
Pflichten, der Anteil der bundes-
rechtlichen Pflichten steigt mit der
Größe der Kommune.

Das liegt daran, dass etliche Auf-
gabenfelder der größeren Kommu-
nen wie Vermessungswesen und
Veterinärangelegenheiten stärker
durch  Bundesrecht geregelt sind.
So beträgt der Anteil der bundes-
rechtlichen Informationspflichten
in der kreisangehörigen Stadt Bün-

de mit rd. 46.000 Einwohner rd.
25 %, in der kreisfreien Großstadt
mit rd. 220.000 Einwohnern da-
gegen rd. 50 %.

IV. Anmerkung

1. Berichtspflichten außerhalb
des örtlichen Wirkungskreises

Bekanntlich sollen Kommunen die
Angelegenheiten ihres örtlichen
Wirkungskreises erledigen, das ist
ihre primäre Aufgabe. Die o. g.
„gesetzliche Ausgestaltung und
Formung“ durch die Gesetzgeber
hat jedoch dazu geführt, dass die
Kommunen einen erheblichen
Aufwand betreiben, um bundes-
und landesrechtlich vorgeschrie-
bene Informationspflichten zu er-
füllen.

Betrachtet man einzelne Berichts-
pflichten, kommen doch erhebli-
che Zweifel auf, welchen Nutzen
diese Berichte im örtlichen Wir-
kungskreis der berichtenden Kom-
munen haben. Beispielsweise sei-
en genannt:

• die Statistik zum öffentlichen
Finanzvermögen mit Angaben zu
Umsatzerlösen, Investitionszu-
schüssen, Erlösen und Erträgen,
Aufwendungen und Investitionszu-
lagen,

• die Meldungen zur Anzahl der
Usambaraveilchen im Gemeinde-
gebiet und der Rinder über 110 kg,

• die Meldungen zur Einstellung
von ehemaligen Zeitsoldaten,

• die Berichte zur Zahl der Kir-
chenaustritte,

• Gewerbezentralregisteraus-
künfte, um Auftragnehmer von
Vergaben auszuschließen, weil sie
Schwarzarbeit gefördert haben,

• Berichte zur Anzahl der Emp-
fänger von Hilfe zur Erziehung und
deren Stiefelternkonstellation,

• Mitteilungen über neu gegrün-
dete Ausländervereine,

• Mitteilung der mtl. Einbürge-
rungen,

• die Ermittlung der Grund-
stückswerte (Erstellung der Bo-
denrichtwertkarte) oder

• die Ausstellung von Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen nach der
GewO.

2. Bürokratiekostenverschiebung
statt Bürokratiekostenabbau

Bürokratieabbau ist ein Thema,
das sich alle Bundesregierungen
seit Jahrzehnten ins Regierungs-
programm schreiben. Wie Bürokra-
tieabbau nicht vorgenommen wer-
den sollte, zeigt ein Beispiel aus
dem Vergaberecht:

Durch das zweite Gesetz zum Ab-
bau bürokratischer Hemmnisse
insbesondere in der mittelständi-
schen Wirtschaft ist im Jahr 2007
die Vorlagepflicht bzgl. der Aus-
künfte aus dem Gewerbezentralre-
gister bei Aufträgen ab 30.000 c
vom Unternehmer auf die öffent-
lichen Auftraggeber verlagert wor-
den13. Ein Bürokratieabbau war
das offensichtlich nicht, sondern
eine Verschiebung – zu Lasten der
Kommunen.

V. Ausblick

Bürokratiekostenabbau in den
deutschen Kommunen wird von
der Bundesregierung (noch) nicht
als wichtiges Thema wahrgenom-
men. Das zeigt sich u. a. in der
Antwort der Bundesregierung14 auf
eine Anfrage zu den Auswirkungen
des Bürokratieabbaus auf die
Kommunen im November 2008:
dort bewertet sie die durch Mes-
sung der Fachhochschule des Mit-
telstandes ermittelten Bürokratie-
kosten in Höhe von rd. 400
Millionen als deutlich geringer als
die Gesamtbelastung der Wirt-

13 § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
14 Kleine Anfrage zur Bundestagsdrucksache 16/10937
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Aktuelles aus dem Arbeitskreis 1.3

Am 21.01.2009 kam der AWV-
Arbeitskreis 1.3 „Bürokratieent-
lastung der öffentlichen Verwal-
tung“ im Bundeshaus in Berlin zu
seiner dritten Sitzung zusammen
und führte den im Mai und Okto-
ber 2008 begonnenen Austausch
fort. So wurden weitere Projekte
im Zusammenhang mit der Ein-
führung des Standardkosten-Mo-
dells diskutiert und Zusammen-
hänge zwischen Standardkosten-
Modell und Gesetzesfolgenab-
schätzung hergestellt bzw. die
Entwicklung der Folgenabschät-
zung auch in europäischem Kon-
text thematisiert.

Die beiden im Arbeitskreis vorge-
stellten Projekte befassten sich
jeweils mit dem Standardkosten-
Modell und seiner Anwendung in
den Kommunen. Prof. Dr. Gerhard
Klippstein (Fachhochschule des
Mittelstandes in Bielefeld/Natio-
nales Zentrum für Bürokratieab-

Dr. Petra Pfisterer, AWV e. V.

„Bürokratieentlastung der öffentlichen Ver-
waltung“ – Arbeitsinhalte und Perspektiven

bau) und Karsten Glied (Fach-
hochschule des Mittelstandes in
Bielefeld) sowie Frauke Ley, Lei-
terin des Rechtsamtes der Stadt
Bünde, berichteten zunächst von
ihren Erfahrungen aus dem Pilot-
projekt der Modellkommunen Frei-
burg, Baden-Baden und des Land-
kreises Lippe.1 Daran schlossen
die Projektdarstellungen von Jo-
chen Zülka (NordWestConsult) und
Günter Tebbe (Bertelsmann-Stif-
tung) an, welche die praktische Er-
fahrung mit der Anwendung des
Standardkosten-Modells verdeut-
lichten. Referenz ist die Messung
der Kostenwirkung des nieder-
sächsischen Modellkommunenge-
setzes bzw. Projekte der Bertels-
mann-Stiftung aus dem Bereich
des Gewerberechts und der Erhe-
bung von Elternbeiträgen in der
Kinderbetreuung. Aus den Unter-
schieden in der Methodik und der
jeweils gewählten  Vorgehenswei-
se in beiden Projekten ergab sich

eine fruchtbare Diskussion über
die jeweiligen methodischen
Grundlagen und die „lessons lear-
ned“ aus den Projekten, die sich
für eine künftige Anwendung des
Standardkosten-Modells empfeh-
len.

Mark Spindler (Stabstelle Bürokra-
tieabbau des Bundeskanzleramts)
schloss mit seinen Ausführungen
an seinen Vortrag in der Sitzung
des Arbeitskreises vom Oktober
2008 an  und vermittelte den Teil-
nehmern einen Einblick in die
konkreten Weiterentwicklungen
innerhalb der Ressorts.2

Den Bogen zwischen Standardkos-
ten-Modell und Gesetzesfolgenab-
schätzung schlug Stephan Förster
(Innenministerium Mecklenburg-
Vorpommern) mit seinem Vortrag
„Das Verhältnis von Standardkos-
ten-Modell und Gesetzesfolgenab-
schätzung“. Diese wurden unter

 1 Vgl. Ley, Frauke: Bürokratiekostenmessung in Kommunen – Erste Erfahrungen mit der Methodik des Standardkosten-Modells in Baden-
Baden, Freiburg und Bünde, in: AWV-Informationen 01/2009, S. 10.

 2 Vgl. Spindler, Mark: Das Standardkosten-Modell im Bereich Verwaltung, in: AWV-Informationen – Special II – Bürokratiekostenabbau als
Modernisierungsinstrument der öffentlichen Verwaltung, AWV-Verlag, 2008, S. 19–21.

schaft von über 47 Milliarden Euro
und verweist darauf, dass schon
einzelne Informationspflichten der
Wirtschaft jeweils mehr als 400
Millionen Euro verursachen.

Dabei wird vernachlässigt, dass
die Anzahl der Kommunen die der
betroffenen Unternehmen bei wei-
tem nicht erreicht, so dass man
die absoluten Zahlen nicht verglei-
chen kann.

Darüber hinaus werden auch im
neuen Gesetzentwurf meines Er-

achtens die Bürokratiekosten im
kommenden Bereich unzurei-
chend berücksichtigt:

Beispielsweise formuliert sie im
Entwurf des Gesetzes zur Moder-
nisierung des Vergaberechts, dass
„keine Informationspflichten ein-
geführt, modifiziert oder abge-
schafft“ werden. In der Gesetzes-
begründung zu § 97 Abs. 3 GWB
(sog. Mittelstandsklausel – Ver-
pflichtung zur Losvergabe) fordert
sie jedoch, dass öffentliche Auf-

traggeber aktenkundig zu begrün-
den haben, wenn sie von einer
Losvergabe, die in § 97 Abs. 3
GWB nun ausdrücklich vorge-
schrieben wird, abweichen. Diese
Begründungspflicht ist eine aus-
gewiesene Informationspflicht,
deren Sinnhaftigkeit nicht in Fra-
ge gestellt werden soll, die aber
entgegen der o.g. Aussage Büro-
kratiekosten verursacht.

Frauke Ley ist Leiterin des Rechtsamtes
Bünde.

Standardkosten-Modell
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zugrundelegung einzelner Merk-
male wie Methodik, Prozessinte-
gration und der jeweiligen Politik-
integration der Modelle bzw.
Instrumente betrachtet.

Der Vortrag von Rolf-Roger Hoepp-
ner (erha Management) zum The-
ma der Folgenabschätzung der
EU-Kommission und zu ihrer prak-
tischen Handhabung zeigte den
Umfang europäischer Folgenab-
schätzung auf und stellte die Zu-
sammenhänge beispielsweise
zwischen Geschäftsprozessopti-
mierung und öffentlichen Dienst-
leistungen dar. Aktuelle Entwick-
lungen wurden angesprochen und
ebenso thematisiert wie die Ent-
wicklung im Bereich öffentlich-pri-
vater Partnerschaften vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Finanzkrise
und des Konjunkturpaketes II.

An die lebhaften fachlichen Dis-
kussionen zu den einzelnen The-
men schloss sich die Vorstellung
weiterer inhaltlicher Arbeitsberei-
che des Arbeitskreises durch Herrn
Prof. Dr. Gunnar Schwarting an.
Es ist geplant, mit der künftigen
Arbeit des Arbeitskreises die bis-
herigen Themen weiterzuverfol-
gen, insbesondere

• das Standardkosten-Modell
und seine Umsetzung in den Ver-
waltungen auf Bundes- und Lan-
desebene bzw. im kommunalen
Bereich,

• die Entlastungsfunktion von
Ansätzen wie Shared Service Cen-
tern auf unterschiedlichen Verwal-
tungsebenen,

• Entlastungspotenziale für die
öffentliche Verwaltung, die sich
beispielsweise aus der Rolle und
Funktion der internen Revision
ergeben bzw. durch die Rolle und
Funktion der Rechnungshöfe,

• die Initiativ- und Treiberfunk-
tion ursprünglich europäischer
Reformvorhaben auf die öffentli-
che Verwaltung und das mit ihnen
verbundene Entlastungspotenzial.

Als Beispiel kann hier die Umset-
zung der Europäischen Dienstleis-
tungsrichtlinie in ihrem Verwal-
tungsbezug genannt werden.

Der Arbeitskreis wird künftig ver-
stärkt eine Plattform für die Dis-
kussion methodischer und konzep-
tioneller Entwicklungen sein. Ein
relevantes Thema ist dabei die Art
und Weise der Modifizierung des
Standardkosten-Modells in seiner

Ankündigung

Gründungsworkshop des
Arbeitskreises 1.6

„Bürokratieentlastung des Dritten Sektors und
des bürgerschaftlichen Engagements“

Angesprochen sind Aktive des Ehrenamtes und Akteure aus dem
Bereich des Dritten Sektors mit Interesse am Austausch und Ideen
zum Abbau von Bürokratiebelastungen in ihrem Bereich.

Zielsetzung

Der Arbeitskreis 1.6 ist auf Bürokratieentlastungen gerichtet, wel-
che sich für den Dritten Sektor und den Bereich bürgerschaftlichen
Engagements ergeben.

Inhalte

Der Arbeitskreis wird einerseits das Voranschreiten der Entbürokrati-
sierungsvorhaben der Bundesregierung für das Ehrenamt begleiten
und andererseits selbst Vorschläge und Anregungen zur Entlastung
des Dritten Sektors und des bürgerschaftlichen Engagements von
unnötigen Bürokratiebelastungen und -kosten erarbeiten.

Teilnahme

Der Gründungsworkshop findet statt am
Mittwoch, 11. Februar 2009, 10.30–15.00 Uhr
im Bundeshaus in Berlin, Bundesallee 216–218.

Bei Interesse an einer Mitarbeit freuen wir uns, Sie in Berlin begrü-
ßen zu dürfen und bitten um Ihre Anmeldung bis 30. Januar 2009
bei Jacqueline Müller, Tel.: (06196) 7 77 26-27 bzw. mueller@awv-
net.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel.: (06196) 77726-36
und pfisterer@awv-net.de zur Verfügung.

Anbindung an die öffentliche Ver-
waltung.

Wir bedanken uns bei den Refe-
renten der Veranstaltung für ihre
informativen und innovativen Vor-
träge und freuen uns auf die kom-
mende Sitzung am 09. Juni 2009.
Die Mitwirkung Interessierter ist
willkommen. Wir bitten um Nach-
richt an Petra Pfisterer unter
pfisterer@awv-net.de.


